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Sonstige Information nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

ANHANG 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden.

Name des Produkts:
WACHSTUM GLOBAL

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900786Y0M44Y2JK81

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

  Ja   Nein

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel
getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel
getätigt: __%

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es _ % an 
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU- Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine      
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung.

Der Fonds berücksichtigte im Zusammenhang mit den Bereichen 
Umwelt/Soziales/Unternehmensführung insbesondere die Aspekte: Verringerung der 
absoluten CO2-Emissionen und der CO2-Emissionsintensität, Berücksichtigung und Schutz 
der Biodiversität, Verringerung toxischer Emissionen und Müll, Verringerung von Elektromüll, 
die Einhaltung von Lieferkettenstandards und Grundsätze einer guten Unternehmensführung. 
Ebenfalls wurde auf Potenziale in erneuerbaren Energien und grünem Bauen abgestellt.

Die Umweltmerkmale des Fonds Verringerung der absoluten CO2-Emissionen und der CO2-
Emissionsintensität leisteten einen positiven Beitrag zu den Taxonomiezielen "Klimaschutz" 
und "Anpassung an den Klimawandel".

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse

- Atomwaffen (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse

- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse

- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse

- Kohle (Produktion) > 30,0 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die 
Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House).

Für Zielfonds gelten folgenden Ausschlusskriterien:

Umsätze mit Rüstungsgüterm >10%                                                                                                              

Umsätze mit geächteten Waffen >0%

Umsatz mit Tabakproduktion >5%

Umsatz mit Kohleproduktion >30%

.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die 
Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der 
Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.



ESG Annex 
Seite 3 

 

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren 
in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen: 

- THG-Emissionen 4822,4084 
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung) 
 

- THG-Emissionen 913,0320 
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung) 
 

- THG-Emissionen 39217,4735 
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung) 
 

- THG-Emissionen 5735,4404 
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I 
der Offenlegungsverordnung) 
 

- THG-Emissionen 44926,1513 
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang 
I der Offenlegungsverordnung) 
 

- CO2-Fußabdruck 84,3920 
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung) 
 

- CO2-Fußabdruck 666,4224 
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der 
Offenlegungsverordnung) 
 

- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 817,3190 
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 817,3190 
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung) 
 

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind) 6,09% 
 

- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 63,73% 
(Messgröße: Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 
 

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 63,73% 
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, 
aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 
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- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,0000 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE A) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,6980 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE B) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,4199 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE C) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,1278 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE D) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,0000 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE E) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,2196 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE F) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,0348 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE G) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,2300 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE H) 
 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,8116 
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren 
NACE L) 
 

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken 9,85% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirken) 
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- Emissionen in Wasser 0,0221 
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt) 
 

- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 1,0800 
 (Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den 
Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 
 

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen 0,39% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
beteiligt waren) 
 

- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen 0,51% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von 
Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen eingerichtet haben) 
 

- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 15,16% 
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird) 
 

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 36,73% 
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- 
und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 
Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane) 
 

- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 
und biologische Waffen) 0,00% 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind) 
 

- THG-Emissionsintensität 219,3030 
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird) 
 

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0 
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe 
internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 
Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen) 
 

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00% 
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach 
Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der 
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Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen 
soziale Bestimmungen verstoßen)

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, 

die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
u finden.

Der Fonds wurde am 6. Juni 2024 in ein nachhaltiges Produkt im Sinne von Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung umgewandelt. Aus diesem Grund ist an dieser Stelle kein 
Vergleich zum Vorjahr möglich.

In der EU-   
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 

Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt.

denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
   

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Um die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet der 
Fondsberater mit einem der

weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsresearch: MSCI ESG Research LLC, 
zusammen. Der Großteil der Investitionen im Investmentprozess wird unter Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt und nach ökologischen und sozialen Kriterien analysiert 
und positiv bewertet.

Nur Emittenten, die bei einem Ratingsystem von AAA bis CCC nach der Methodik von MSCI 
ESG Research ein ESG-Rating von mindestens BB haben, werden als positiv bewertet.  
Abgebildet werden die PAI über sog. MSCI Key Issue Scores, wobei der Score nicht unter 2,857 
liegen darf oder durch Ausschlusskriterien. Der Faktor "Unadjusted_Gender_Pay_Gap" liefert 
bisher (Stand 24.07.2023) unzureichende Daten, weswegen dieser Faktor der 
Vollständigkeitshalber bereits hinterlegt ist, jedoch seitens des Datenanbieters noch mit Daten 
gefüllt werden muss.
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) 
berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 
15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt. 

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten 
auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-
Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen 
Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte 
Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.06.2024 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen 
in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz 
weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus. 

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.06.2024 zu 59,18% in Aktien, zu 
24,67% in Renten, zu 9,89% in Fondsanteile und zu 5,73% in Zertifikate investiert. Die 
anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel.

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel: 
01.07.2023
30.06.2024

Die 
Vermögensallokation
gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am [TT.MM.JJJJ] bei Aktien 
hauptsächlich in die Sektoren 

- 22,34% Financials, 
- 15,54% Consumer Staples,
- 14,04% Industrials,
- 12,39% Health Care und
- 9,39% Materials.

Bei Renten wurde hauptsächlich investiert in die Sektoren
- 63,70% Corporates und
- 15,23% Governments.

Die Zuordnung der Fondsanteile zu MCSI-Sektoren ist nicht darstellbar.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 
-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 

Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

Investitionen
#2 Andere 

Investitionen
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Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. 
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Risikopositionen gegenüber Staaten

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, 
die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz?

Andere Investitionen Bankguthaben für die Liquiditätssteuerung, sowie 
Derivate zwecks Absicherung und Risikostreuung.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, 
gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder 
sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der 
Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, 
wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen 
Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der 
Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.
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1. Taxonmiekonformität der 
Investitionen   einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
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Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
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2. Taxonmiekonformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten,
ausgedrückt durch den 
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die
die gegenwärtige

-
-

men, in die investiert 
wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird,
widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.


